
IX. Verteidigung
1. (1) Zur Gewährleistung des Rechts auf Verteidigung ist dem  V erhaf

teten die Möglichkeit der Verteidigerwahl zu geben.
(2) Der Verkehr m it dem Verteidiger um faßt das Recht, m it ihm  zu 
sprechen und Schriftverkehr zu führen. Im E rm ittlungsverfahren 
kann der S taatsanw alt h ierfür Bedingungen festsetzen.
(3) Setzt der Staatsanw alt keine Bedingungen fest oder w urde bereits
Anklage erhoben, ist der Schriftverkehr zwischen V erteidiger und 
Verhaftetem  ohne Einschränkung gestattet. Der V erteidiger kann im 
Rahmen der für die U ntersuchungshaftanstalt festgelegten Zeiten m it 
dem Verhafteten sprechen. f  \
(4) Dem Verhafteten ist auf sein Ersuchen die Möglichkeit zu geben,
daß er die für seine V erteidigu^g^erfor derlfchen gesetzlichen Be
stimmungen erhält. __

Beschwerden und Gesuche
1. Eingaben und  Beschwerden des V erhafteten sind entsprechend den 

gesetzlichen Bestimmungen zu bearbeiten.

2. (1) Es ist zu gewährleisten, daß der V erhaftete die M öglichkeit e r
hält, an zwei Tagen wöchentlich Beschwerden und Gesuche vorzu
tragen. Gleichzeitig ist zu sichern, daß außergewöhnliche oder unauf
schiebbare Beschwerden und Gesuche auch außerhalb der festgelegten 
Zeiten vorgetragen werden können.
(2) Soweit Eingaben und Beschwerden die Zuständigkeit anderer 
staatlicher Organe und Institutionen betreffen, sind diese unverzüg
lich an den Staatsanw alt bzw. das Gericht weiterzuleiten.

3. Der V erhaftete hat das Recht, sich über M aßnahm en des Vollzuges 
bei dem  L eiter der U ntersuchungshaftanstalt zu beschweren. Das 
Recht der Beschwerde bei dem Staatsanw alt bleibt davon unberührt.

4. Beantragt der V erhaftete zur W ahrung seiner persönlichen In te r
essen seine Zuführung zu Gerichten, ist dem zu entsprechen. Die Vor
führung kann versagt werden, wenn der Zweck der Untersuchungs
haft gefährdet wird. Die Entscheidung darüber trifft der S taats
anw alt bzw. das Gericht.

5. Dem V erhafteten w ird  bei Zugehörigkeit zu einer Religionsgemein
schaft auf Wunsch religiöse Betätigung in angem essener Form  e r
möglicht.

XI. Brief- und Besucherverkehr
1. (1) Die A ufnahm e des Brief- und Besucherverkehrs ist von der Ge

nehmigung des S taatsanw altes1 bzw. des Gerichtes abhängig. Neben 
den persönlichen Verbindungen zu den nächsten Angehörigen oder 
anderen Personen kann der B riefverkehr m it Betrieben, staatlichen 
Organen und gesellschaftlichen Organisationen gestattet werden.

10
Kop’s 3StU 
Ad 8


